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In Artikel 1 wird § 45 durch den folgenden § 45 ersetzt:

»§ 45
Ubergangsbestimmungen

(1) Das Markengesetz, die Markenverordnung, das Weingesetz und das
Lebensmittelspezialitdtengesetz in ihrer bis zum 27. Juni 2024 jeweils geltenden Fassung sind
weiter anzuwenden, soweit nach den in Artikel 90 der Verordnung (EU) 2024/1143
enthaltenen Ubergangsbestimmungen die folgenden Vorschriften weiterhin Anwendung
finden:

1. Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 in der Fassung vom 2. Dezember 2021;

2. durch die Verordnung (EU) 2024/1143 aufgehobene oder gednderte Vorschriften der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013.

(2) Fir Verfahren, die sich auf vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens
nach Artikel 16 dieses Gesetzes] beim Markenamt anhédngige Antrdge oder Einspriiche
beziehen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 oder der
Verordnung (EU) 2024/1143 fallen, verbleibt es bei der Zustdndigkeit des Markenamts. Im
Falle von Einspruchsverfahren findet Satz 1 auch auf Verfahren Anwendung, die auf Antrdage
zuriickgehen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16
dieses Gesetzes] im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht wurden. Die
verbleibende Zustdndigkeit des Markenamts schlieft die Rechtsmittelverfahren nach § 133 des
Markengesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach
Artikel 16 dieses Gesetzes] geltenden Fassung, die beim Bundespatentgericht oder
Bundesgerichtshof anhédngig sind oder werden, ein, soweit sich die Rechtsmittelverfahren auf
Antrags- oder Einspruchsverfahren beziehen, die nach Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
beim Markenamt verbleiben.

(3) Fiir Verfahren, die sich auf Antrdge und Einspriiche im Sinne des Teils 2 Abschnitt 2
beziehen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses
Gesetzes] beim Markenamt oder bei der Bundesanstalt anhdngig sind, finden anstelle der
Bestimmungen fiir solche Verfahren, die dieses Gesetz und aufgrund dieses Gesetzes erlassene
Rechtsverordnungen enthalten, die einschldgigen Bestimmungen des Markengesetzes, des
Patentkostengesetzes, des Weingesetzes, des Lebensmittelspezialitdtengesetzes und der auf
diese Gesetze gestiitzten Rechtsverordnungen in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages
des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung Anwendung, bis
das jeweilige Verfahren abgeschlossen ist. Eingeschlossen sind Verfahren im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 bis 3.

(4) Fiirin § 36 Absatz 1 und 2 genannte Verfahren, die vor dem ... [einsetzen: Datum des
Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] begonnen haben, verbleibt es bei der
Zustdndigkeit des Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz. Im Falle von
Einspruchsverfahren findet Satz 1 auch auf Verfahren Anwendung, die auf internationale
Eintragungen zuriickgehen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach
Artikel 16 dieses Gesetzes] im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlicht wurden. Die
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verbleibende Zustdndigkeit des Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz
schlieBt Rechtsmittelverfahren ein, die sich auf in Satz 1 genannte Verfahren beziehen.

(5) Falls bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses
Gesetzes] keine Rechtsverordnung, die auf eine in Teil 2 Abschnitt 2 enthaltene
Verordnungsermichtigung gestiitzt ist, in Kraft getreten ist, sind bis zum Inkrafttreten einer
solchen Rechtsverordnung Antrdge und Einspriiche im Sinne des Teils 2 Abschnitt 2, die ab
dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] bei der
Bundesanstalt anhdngig werden, von der Bundesanstalt nicht nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes, sondern nach den folgenden Bestimmungen in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum
des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung zu
bearbeiten:

1. im Agrarbereich: die einschldgigen Bestimmungen des Markengesetzes, der
Markenverordnung und des Patentkostengesetzes;

2. im Weinbereich: die einschldgigen Bestimmungen des Weingesetzes und der
Weinverordnung;

3. im g.t.S.-Bereich: die einschlédgigen Bestimmungen des Lebensmittelspezialitdtengesetzes
und der Lebensmittelspezialitdtenverordnung;

4. im Spirituosenbereich: in entsprechender Anwendung die einschldgigen Bestimmungen
des Markengesetzes, der Markenverordnung und des Patentkostengesetzes.

Im Agrarbereich treten an die Stelle der einschlidgigen Bestimmungen der DPMA-Verordnung
in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses
Gesetzes] jeweils geltenden Fassung die entsprechenden Bestimmungen des Weingesetzes und
der Weinverordnung in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach
Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung. Auf Verfahren im Sinne des § 36
Absatz 1 und 2 ist im Agrar-, Wein- und Spirituosenbereich Satz 1 Nummer 1 entsprechend
anzuwenden.

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die auf die Verordnungserméchtigung
des § 4 Absatz 2 Nummer 1 gestiitzt ist, findet § 2 Absatz 1 Nummer 13 im Weinbereich keine
Anwendung.

(7) Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die auf die Verordnungserméchtigung
des § 28 Absatz 6 gestiitzt ist, finden auf MaBnahmen der Uberwachung und Durchsetzung im
Sinne des § 28 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 bis 6 die § 134 Absatz 2 bis 6 des Markengesetzes
sowie § 4 Absatz 2 bis 5 des Lebensmittelspezialitidtengesetzes in ihrer bis zum ... [einsetzen:
Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung
Anwendung. Im Spirituosenbereich ist bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt § 134
Absatz 2 bis 6 des Markengesetzes entsprechend anwendbar.

(8) Die auf der Grundlage des § 22g Absatz 1 Satz 1 WeinG in seiner bis zum
... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] geltenden
Fassung bestehenden Anerkennungssysteme der Lander im Weinbereich gelten als
Anerkennungssysteme im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 3. Fiir diese Anerkennungssysteme gilt
die Ermédchtigung des § 5 Absatz 1 als im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 {ibertragen. Die
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unionsrechtlichen Vorgaben fiir Anerkennungssysteme von Erzeugervereinigungen werden
hierdurch nicht bertihrt.

(9) § 9 Absatz 1 bis 5 und 8 Satz 1 sowie Absatz 9 ist erst ab dem 1. Januar 2027
anzuwenden.

Artikel 2 wird wie folgt gedndert:
a) Nummer 1 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:
,a) Die Angabe zu § 22¢ wird durch die folgende Angabe ersetzt:

»§ 22¢ Finanzielle Beitrdge an anerkannte Erzeugervereinigungen;

({1

Verordnungserméchtigung”.
b) Nummer 5 wird durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt:

,5.  § 22¢ wird durch den folgenden § 22¢ ersetzt:

»§ 22¢

Finanzielle Beitrdage an anerkannte Erzeugervereinigungen;
Verordnungserméchtigung

(1) Das Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat bestimmt
durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, dass Erzeuger,
die Erzeugnisse unter einer geografischen Angabe einer anerkannten
Erzeugervereinigung vermarkten, ohne deren Mitglied zu sein, zur Finanzierung
dieser anerkannten Erzeugervereinigung herangezogen werden kénnen, soweit dies
fiir die Funktionsfdhigkeit der anerkannten Erzeugervereinigung und zur Erfiillung
ihrer Aufgaben erforderlich oder zweckmaBig ist.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist die Grundlage fiir die
Bemessung der finanziellen Beitrdge festzulegen. Fiir die Bemessung maligeblich ist
die Menge der unter einer geografischen Angabe einer anerkannten
Erzeugervereinigung vermarkteten Erzeugnisse. Die finanziellen Beitrdge diirfen nicht
hoher sein als die mitgliedschaftlich begriindeten Beitragsverpflichtungen.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Folgendes
geregelt werden:

1. die zur Entstehung und zur Filligkeit der finanziellen Beitrdge fiihrenden
Umstédnde;

2. das Verfahren bei der Erhebung der finanziellen Beitrdge, einschlieflich
erforderlicher Mitteilungspflichten hinsichtlich der Bemessungsgrundlage fiir
die finanziellen Beitrdage.

6. Die §§ 22e bis 22g werden gestrichen.

c) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden zu den Nummern 7 bis 10.
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3. In Artikel 5 Nummer 30 wird § 139 wie folgt gedndert:

a)

Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe ,,Bezeichnungen oder*“ durch die Angabe
,Bezeichnungen,” ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird die Angabe ,,Ausfuhr” durch die Angabe ,,Ausfuhr oder* ersetzt.
cc) Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingefiigt:

4. das Verfahren bei der Kontrolle im Sinne des Artikels 49 Absatz 2 Buchstabe a
der Verordnung (EU) 2023/2411 vor und nach Inverkehrbringen®.

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 1 wird gestrichen.

bb) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.



	700-25-vor.pdf�
	700-25-maßgaben.pdf�

